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Mitteilung – zur Kenntnisnahme –

Veröffentlichung der Verwendungsnachweise der Piratenfraktion bzw. der
Piratenfraktion in Liquidation für den Zeitraum 1. Januar bis 27. Oktober 2016 und
28. Oktober 2016 bis 31. Juli 2024

1.
Gemäß § 8 Abs. 11 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Fraktionen des
Abgeordnetenhauses von Berlin (Fraktionsgesetz – FraktG) erbringen die Fraktionen über die
Verwendung der Mittel aus dem Landeshaushalt bis zum 31. Juli jeden Folgejahres einen
Nachweis durch einen Prüfbericht eines vereidigten Buchprüfers oder Wirtschaftsprüfers
sowie durch die Bestätigung mindestens zweier fraktionsinterner Revisoren und des
Fraktionsvorsitzenden oder der Fraktionsvorsitzenden über die ordnungsgemäße Verwendung
der Mittel für die in § 2 vorgesehenen Aufgaben der Fraktion.

Die Piratenfraktion ist seit Ende der 17. Wahlperiode am 27. Oktober 2016 nicht mehr im
Abgeordnetenhaus vertreten. Der Verwendungsnachweis für den Zeitraum 1. Januar bis 27.
Oktober 2016 wurde am 29. Januar 2025 vorgelegt. Er wird hiermit gemäß § 8 Abs. 12
FraktG veröffentlicht.

Die Liquidatoren und damaligen Fraktionsvorsitzenden haben in dem Verwendungsnachweis
die ordnungsgemäße Verwendung der Mittel bestätigt. In dem hierzu ergangenen Prüfbericht
eines vereidigten Wirtschaftsprüfers wurde ein eingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt. Nach
pflichtgemäßer Prüfung der vorgelegten Bücher und Schriften der Fraktion sowie der von den
Liquidatoren erteilten Aufklärungen und Nachweise könne die ordnungsgemäße Verwendung
der vom Land Berlin der Fraktion zugeführten finanziellen Mittel entsprechend § 2 FraktG
nicht vollumfänglich beurteilt werden, da einzelne Unterlagen und Aufzeichnungen zur
Buchführung nicht mehr vorlagen. Mit Ausnahme des vorstehend genannten
Prüfungshemmnisses seien bei der Durchführung der Prüfung keine Sachverhalte bekannt
geworden, die gegen die Annahme sprechen, dass der aufgestellte Verwendungsnachweis in
dem geprüften Umfang nicht den Vorschriften des § 8 FraktG entspricht.
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2.
Seit 28. Oktober 2016 befand sich die Piratenfraktion im Stadium der Liquidation gemäß § 12
FraktG. Den Liquidatoren obliegt es gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 FraktG, den
Verwendungsnachweis nach § 8 Abs. 11 FraktG mit Beendigung ihrer Tätigkeit einzureichen.
Der Verwendungsnachweis für den Liquidationszeitraum vom 28. Oktober 2016 bis 31. Juli
2024 wurde am 29. Januar 2025 vorgelegt. Er wird hiermit gemäß § 8 Abs. 12 FraktG
veröffentlicht.

Die Liquidatoren haben in dem Verwendungsnachweis die ordnungsgemäße Verwendung der
Mittel bestätigt. In dem hierzu ergangenen Prüfbericht eines vereidigten Wirtschaftsprüfers
wurde ein eingeschränkter Prüfungsvermerk erteilt. Nach pflichtgemäßer Prüfung der
vorgelegten Bücher und Schriften der Fraktion sowie der von den Liquidatoren erteilten
Aufklärungen und Nachweise könne die ordnungsgemäße Verwendung der vom Land Berlin
der Fraktion zugeführten finanziellen Mittel entsprechend § 2 FraktG nicht vollumfänglich
beurteilt werden, da einzelne Unterlagen und Aufzeichnungen zur Buchführung nicht mehr
vorlagen. Mit Ausnahme des vorstehend genannten Prüfungshemmnisses seien bei der
Durchführung der Prüfung keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Annahme
sprechen, dass der aufgestellte Verwendungsnachweis in dem geprüften Umfang nicht den
Vorschriften des § 8 FraktG entspricht.

Bis zum 31. Juli 2024 haben die Liquidatoren finanzielle Mittel in Höhe von insgesamt
289.200 Euro an die Landeskasse zurückgezahlt. Danach wurden weitere Mittel in einer
Gesamthöhe von 1.677,91 Euro zurückgeführt. Dabei handelte es sich um das auf dem
Fraktionskonto befindliche Guthaben (siehe Nr. 4a des Verwendungsnachweises) sowie um
den Erlös aus dem Verkauf von Inventar der Fraktion.

Berlin, den 19.02.2025

Cornelia Se ibeld
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